
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/6/8 2Ob50/72,
5Ob697/76, 8Ob17/79

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1972

Norm

ZPO §462

ZPO §495 Abs1 Z3

ZPO §503 Z4 E4b

Rechtssatz

Ist das Berufungsgericht auf den Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung nach § 496 Abs 1 Z 3 ZPO

(Feststellungsmangel) nicht eingegangen, dann liegt darin zwar ein Verstoß gegen Verfahrensvorschriften, der aber

dennoch nicht den Revisionsgrund nach § 503 Z 2 ZPO bildet, weil er eine erschöpfende Erörterung und gründliche

Beurteilung der Sache nicht zu hindern geeignet ist.
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